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(54) SCHNEIDVORRICHTUNG FÜR BACKPAPIER

(57) Die Schneidvorrichtung (3) für nicht reissfeste
Flächengebilde (13) wie Backpapier umfasst ein Füh-
rungsprofil (5) und ein an diesem Führungsprofil (5) ver-
schiebbar gelagertes Messer (7). Das Messer (7) um-
fasst ein Bedienelement (15) und ein über einen Hals
(17) mit dem Bedienelement (15) verbundenen Füh-
rungskörper (19). Eine Klinge (21) mit mindestens einer

Schneidkante (23) ist am Hals (17) und am Bedienele-
ment (15) verankert. An der Unterseite des Bedienele-
ments (15) ragen Stützelemente (25) hervor, mit denen
das Flächengebilde (13) beim Schneiden lokal neben der
Klinge (21) gegen Schultern (33) des Führungsprofils (5)
gepresst wird. Dadurch wird die Schneidqualität verbes-
sert.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Schneidvor-
richtung für Backpapier gemäss Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.
[0002] Es ist bekannt, Folien aus Kunststoff, Alumini-
um oder Papier, z.B. Backpapier, aufgerollt auf einen
Kern in einem Spendergehäuse zu lagern. In der Regel
ist der Kern eine Hülse aus Karton oder Kunststoff. Spen-
dergehäuse können z.B. einfache Kartonschachteln sein
oder stabilere Behälter umfassen, die z.B. aus Kunststoff
oder Metall gefertigt sind, und die mit Ersatzrollen be-
stückt werden können, wenn der Folienvorrat aufge-
braucht ist. Spendergehäuse haben eine Entnahmeöff-
nung, durch die ein Endabschnitt des aufgerollten Flä-
chengebildes aus dem Behälter herausgezogen und mit-
tels einer Trennvorrichtung vom Folienvorrat abgetrennt
werden kann.
[0003] Trennvorrichtungen können insbesondere bei
einfachen Spendergehäusen aus Karton eine kosten-
günstige gezahnte Abreisskante umfassen. Zum Abtren-
nen eines aus dem Spendergehäuse herausgezogenen
Endabschnitts des Folienbandes wird die Folie gegen
die Schneidzähne gezogen. Die Schneidzähne durch-
dringen das Folienband, und der Endabschnitt kann ent-
lang der Perforationslinie abgerissen werden. Oft wird
dabei das Flächengebilde nicht wunschgemäss entlang
einer Linie getrennt. Insbesondere Backpapier und Alu-
miniumfolie können durch die beim Abtrennen wirkenden
Kräfte leicht an unerwünschten Stellen reissen. Frisch-
haltefolien aus Kunststoff können beim Abtrennen lokal
unterschiedlich verzogen bzw. unelastisch gedehnt wer-
den. Zudem können Bereiche von abgetrennten Ab-
schnitten von Kunststofffolien aufgrund von van-der-
Waals-Kräften in unerwünschter Weise aneinander haf-
ten. Anstelle von gezahnten Abreisskanten können
Trennvorrichtungen eine Schneidvorrichtung mit einem
geführt verschiebbaren Messer umfassen.
[0004] Aus der CH699230A2 ist ein Folienspender be-
kannt, der ein Gehäuse mit einer Entnahmeöffnung um-
fasst, durch die ein Endabschnitt einer Folie aus dem
Gehäuse herausgezogen werden kann. Die Folie ist auf-
gerollt auf eine Kernhülse im Gehäuse gelagert. Am obe-
ren Rand einer Vorderwand des Gehäuses ist eine
Trennvorrichtung befestigt. Die Trennvorrichtung um-
fasst ein Führungsprofil und ein am Führungsprofil gela-
gertes und in dessen Längsrichtung verschiebbares
Messer. Das Führungsprofil umfasst zwei sich gegenü-
berliegende Wandungsabschnitte, die einen Führungs-
kanal mit einem oben angeordneten Längsspalt seitlich
begrenzen. Angrenzend an den Längsspalt umfasst das
Führungsprofil seitlich hervorragende Randbereiche
bzw. Schultern. Das Messer umfasst einen Führungs-
körper, der im Führungskanal geführt verschiebbar ge-
lagert ist, und ein oberhalb des Führungskanals ange-
ordnetes Bedienelement, wobei der Führungskörper und
das Bedienelement über einen Hals und eine Klinge, die
durch den Führungsspalt hindurchragen, miteinander

verbunden sind.
[0005] Durch Verschieben des Messers entlang des
Führungsprofils kann eine auf den Schultern des Füh-
rungsprofils aufliegende Folie durchtrennt werden. Dabei
definieren die Oberseiten der Schultern die Schneidebe-
ne. Zur Verbesserung der Haftung der Folie auf den
Schultern können diese eine Haftschicht umfassen. Die
ebene Unterseite des Bedienelements hat relativ zur Fo-
lie gute Gleiteigenschaften bzw. einen kleinen Reibungs-
koeffizienten.
[0006] Eigenschaften wie Reissfestigkeit eines Flä-
chengebildes sowie dessen Haftreibung und Gleitrei-
bung relativ zum Führungsprofil und relativ zum Bedie-
nelement sind abhängig von der Beschaffenheit des je-
weiligen Flächengebildes, insbesondere von dessen Ma-
terialzusammensetzung. CH699230A2 enthält keine ge-
naueren Angaben zur Wirkung der Trennvorrichtung
beim Trennen von anderen Materialien als Kunststofffo-
lien. Beim Trennen von nicht reissfesten Flächengebil-
den wie z.B. Backpapier oder Aluminiumfolie kann das
jeweilige Flächengebilde unkontrolliert reissen. Weitere
unerwünschte Störeffekte sind z.B. gekrümmte Schneid-
linien, wenn das Flächengebilde während des Schnei-
dens leicht verrutscht. Im Weiteren kann das Anschnei-
den des Flächengebildes erschwert sein. So kann z.B.
die Klinge das Flächengebilde lokal aus der Schneide-
bene Verdrängen, wenn deren Schneidkante in Kontakt
mit dem Flächengebilde gelangt. Dies kann dazu führen,
dass der Randbereich des Flächengebildes zwischen
dem Bedienelement und dem Führungskörper gestaucht
wird und gar nicht geschnitten werden kann.
[0007] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
deshalb, eine Schneidvorrichtung zu schaffen, die auch
bei Backpapier oder anderen nicht reissfesten Flächen-
gebilden ein zuverlässiges Abtrennen von Endabschnit-
ten ermöglicht.
[0008] Im Unterschied zur aus der CH699230A2 be-
kannten Schneidvorrichtung umfasst die erfindungsge-
mässe Schneidvorrichtung an der Unterseite bzw. der
Sohle des Bedienelements hervorragende Strukturen.
Diese Strukturen sind vorzugsweise abgerundete Stütz-
körper, mit denen das Bedienelement bzw. das Messer
auf den Schultern des Führungsprofils abgestützt wird.
Die Übertragung der Auflage- oder Andruckkraft vom
Messer auf das Führungsprofil erfolgt im Wesentlichen
nur im Bereich der Stützkörper. Wenn ein abzutrennen-
der Abschnitt eines Backpapiers bzw. allgemein eines
Flächengebildes auf den Schultern des Führungsprofils
aufliegt, wird dieses Flächengebilde beim Verschieben
des Messers zwischen den Stützkörpern und den Schul-
tern des Führungsprofils geklemmt gehalten. Dies be-
wirkt, dass das Flächengebilde während des Schneidens
in einer nahen Umgebung der Klinge fixiert wird und
durch die Krafteinwirkung der Schneidkante nicht we-
sentlich verrutschen kann. Insbesondere kann dadurch
auch sichergestellt werden, dass das Flächengebilde
beim Anschneiden bzw. beim Auftreffen einer Schneid-
kante der Klinge nicht in unerwünschter Weise in den
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Führungsspalt hinein verdrängt und beschädigt wird. Die
Stützkörper können Längsrippen oder Abschnitte von
Längsrippen umfassen, die parallel zur Klingenebene auf
beiden Seiten neben der Klinge angeordnet sind. Vor-
zugsweise sind solche Rippenabschnitte nur nahe bei
der oder den Schneidkanten der Klinge angeordnet, so-
dass sie sich nicht über die ganze Länge der Sohle er-
strecken. Dadurch kann beim Schneiden die Andruck-
kraft der Stützkörper im Bereich der benutzten Schneid-
kante erhöht werden.
[0009] Zusätzlich kann angrenzend an jede Schneid-
kante der Klinge ein Rippenabschnitt quer zu dieser
Schneidkante angeordnet sein. Dieser Rippenabschnitt
unterstützt ein gleichmässiges Andrücken des Flächen-
gebildes an beide Schultern des Führungsprofils. Zudem
schützt er vor Verletzungen, da er in der jeweiligen
Schneidrichtung vor dem nicht in das Bedienelement ein-
gebetteten freien Abschnitt der Schneidkante der Klinge
angeordnet ist.
[0010] Die Gesamthöhe dieses freien Bereichs der
Schneidkante liegt vorzugsweise in der Grössenordnung
von etwa 3mm bis etwa 6mm und ist somit vergleichs-
weise gross. Dies erleichtert bei verschiedenen Flächen-
gebilden das Anschneiden und begünstigt das Schnei-
den dieser Flächengebilde.
[0011] Die Höhe des Führungskörpers ist in der Regel
kleiner als jene des freien Bereichs der Schneidkante.
Sie kann z.B. in der Grössenordnung von 1 bis 3 mm
liegen. Dadurch kann die Bauhöhe des Führungskanals
und somit der Platzbedarf und die Materialmenge der
ganzen Schneidvorrichtung vergleichsweise gering ge-
halten werden.
[0012] Bei einer Ausführungsform sind der Führungs-
körper und ein zentraler Hals zwischen dem Führungs-
körper und dem Bedienelement im Querschnitt T-förmig
ausgebildet. Der Führungskörper umfasst eine im We-
sentlichen rechteckige Platte, die über den Hals starr mit
dem Bedienelement verbunden ist. Der Führungskanal
kann ebenfalls einen T-förmigen Querschnitt aufweisen,
der auf jenen des Führungskörpers und des Halses des
Messers abgestimmt ist. Alternativ kann die Wandung
des Führungskanals nach innen ragende Rippen bzw.
Stege umfassen, die im Führungskanal einen Abschnitt
mit C-förmigem Querschnitt zum Führen des plattenför-
migen Führungskörpers bilden. Die Führungsplatte ist
mit nur geringem Spiel entlang dieser Strukturen des
Führungskanals verschiebbar gelagert. Dadurch wird zu-
verlässig verhindert, dass das Messer beim Verschieben
kippen oder verkanten kann.
[0013] Relativ zur Unterseite des Bedienelements ist
die Schneidkante der Klinge um einen Schneidwinkel ge-
neigt, der vorzugsweise kleiner ist als 45° und z.B.in der
Grössenordnung von etwa 15° bis etwa 35° liegen und
insbesondere etwa 28° betragen kann.
[0014] In der Regel ist das Messer bezüglich zwei ent-
gegengesetzten Schneidrichtungen im Wesentlichen
spiegelsymmetrisch ausgebildet. Es kann eine Klinge mit
zwei spiegelsymmetrisch angeordneten Schneidkanten

oder alternativ zwei spiegelsymmetrisch angeordnete
Klingen mit je einer Schneidkante umfassen. Dies er-
möglicht das Schneiden des Flächengebildes in den bei-
den entgegengesetzten Verschieberichtungen des Mes-
sers.
[0015] Das Bedienelement umfasst in jeder der
Schneidrichtungen einen an die jeweilige Schneidkante
angrenzenden Einführbereich mit einer geneigten An-
schlagfläche. Diese bewirkt beim Verschieben des Mes-
sers ein zuverlässiges Zuführen des Randbereichs des
zu trennenden Flächengebildes zur Schneidkante der
Klinge.
[0016] Das Bedienelement umfasst in einer bevorzug-
ten Ausgestaltung an seiner Oberseite einen Griff mit
zwei von einer zentralen Kuppe ausgehenden konkaven
Wölbungen. Beim Verschieben des Messers hält eine
Bedienperson diesen Griff zwischen Daumen und Zei-
gefinger. Die Griffform bewirkt, dass beim Verschieben
des Messers in der jeweiligen Schneidrichtung auch eine
Kraft orthogonal zur Schneidrichtung in Richtung der
Schultern des Führungsprofils und ein Drehmoment auf
das Bedienelement ausgeübt werden. Dies führt zu einer
zusätzlichen Andruckkraft der in Verschieberichtung vor-
deren Stützkörper. Die Klemmkraft, mit der das Flächen-
gebilde beim Schneiden gegen die Schultern der Füh-
rungsschiene gepresst wird, ist in der nahen Umgebung
der jeweiligen Schneidkante am grössten. Beim Schnei-
den wird das Flächengebilde demnach bei der Schneid-
kante der Klinge besonders gut fixiert, also dort, wo die
Schneidkante eine Kraft auf das Flächengebilde ausübt.
[0017] Vorzugsweise sind die Oberseiten der Schul-
tern der Führungsschiene rutschhemmend ausgebildet.
Dies kann z.B. durch einen Streifen aus Weich-PVC er-
reicht werden. Die Haftreibung zwischen dem Flächen-
gebilde und den Schultern der Führungsschiene ist beim
Schneiden aufgrund der Andruckkraft des Bedienungs-
elements und des hohen Reibungskoeffizienten der Haft-
streifen besonders hoch.
[0018] Zum Befestigen des Führungsprofils an einem
Spendergehäuse kann das Führungsprofil z.B. zwei Hal-
temittel umfassen, die quer zur Längsrichtung beabstan-
det zueinander angeordnet sind. Ein erstes Klemmprofil
kann z.B. als Haltemittel an der Unterseite der Wandung
des Führungskanals angeordnet und zum Aufstecken
auf einen Rand des Spendergehäuses ausgebildet sein.
Zusätzlich kann ein weiteres Haltemittel z.B. ein verbrei-
terter Bereich einer der Schultern sein, der zum Fest-
klemmen an einer Auflagestange des Spendergehäuses
ausgebildet ist. Die Abstützung des Führungsprofils an
zwei parallelen Elementen des Spendergehäuses er-
möglicht eine stabile Befestigung des Führungsprofils,
sodass dessen Schultern eine definierte Schneidebene
vorgeben.
[0019] Bei der breiteren Schulter kann auch der Haft-
streifen breiter ausgebildet sein. Dadurch wird die Haf-
tung des Flächengebildes beim Schneiden weiter ver-
bessert. Die Fixierung des Flächengebildes beim
Schneiden kann zusätzlich dadurch unterstützt werden,
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dass ein Randabschnitt eines Klappdeckels des Spen-
dergehäuses in der Schliessstellung das Flächengebilde
gegen den breiteren Haftstreifen drückt. Das Flächenge-
bilde kann so während des Schneidens entlang nahezu
der ganzen Schnittlinie daran gehindert werden, lokal zu
verrutschen. Dies erleichtert die Ausbildung von geraden
Schnittlinien. Die Schultern können bei unterschiedli-
chen Ausführungen des Führungsprofils seitlich nach
aussen und/oder nach innen hervorragende Wandungs-
abschnitte des Führungsprofils umfassen.
[0020] Anhand einiger Figuren wird eine Ausführungs-
form der Erfindung im Folgenden näher beschrieben. Da-
bei zeigen

Figur 1 Eine Schneidvorrichtung bei einem Folien-
spender in perspektivischer Darstellung,

Figur 2 ein Messer der Schneidvorrichtung aus Figur
1 in einer Seitenansicht,

Figur 3 das Messer aus Figur 2 in einer perspektivi-
schen Ansicht schräg von unten,

Figur 4 Ein Detail der Schneidvorrichtung aus Figur 1
in perspektivischer Ansicht,

Figur 5 einen Ausschnitt der Anordnung aus Figur 1
ohne Seitenwand des Spendergehäuses mit
Blick in Verschieberichtung des Messers.

[0021] Figur 1 zeigt eine Schneidvorrichtung 3 bei ei-
nem Folienspender mit einem Spendergehäuse 1. Die
Schneidvorrichtung 3 umfasst ein Führungsprofil 5, das
am oberen Rand einer Vorderwand des Spendergehäu-
ses 1 befestigt ist, und ein an diesem Führungsprofil 5
in und entgegen einer durch den Pfeil P angegebenen
Verschieberichtung verschiebbar gelagertes Messer 7.
Das Spendergehäuse 1 umfasst einen Klappdeckel 9,
der um eine hinten am Spendergehäuse 1 angeordnete
Schwenkachse A schwenkbar mit dem Gehäuserumpf
verbunden ist. Im Spendergehäuse 1 ist eine Rolle mit
einem auf einen Kern 11 aufgewickelten Flächengebilde
13 wie z.B. Backpapier drehbar gelagert. Ein En-
dabschnitt des Flächengebildes 13 kann durch eine Ent-
nahmeöffnung zwischen dem Klappdeckel 9 und dem
Führungsprofil 5 aus dem Spendergehäuse 1 herausge-
zogen und durch Verschieben des Messers 7 abgetrennt
werden.
[0022] Wie in den Figuren 2 und 3 dargestellt, umfasst
das Messer 7 ein Bedienelement 15, das an seiner Ober-
seite einen Griff mit zwei von einer zentralen Kuppe aus-
gehenden, konkav gewölbten Greifflächen aufweist und
unten über einen schmalen Hals 17 mit einem Führungs-
körper 19 in Gestalt einer näherungsweise rechteckigen
Platte verbunden ist. Die Platte ist im Wesentlichen pa-
rallel zur Unterseite des Bedienelements 15 angeordnet.
Im Querschnitt haben die Platte 15 und der Hals 17 die
Form eines umgekehrten T. Im Weiteren umfasst das
Messer 7 zwei Klingen 21, die seitlich im Hals 17 und
oben im Bedienelement 15 verankert sind. Jede Klinge
21 umfasst eine Schneidkante 23, die sich ausgehend
von einem zentralen Bereich des Führungskörpers 19

beim Hals 17 zu einem Randbereich der Unterseite des
Bedienelements 15 erstreckt. Alternativ zu zwei Klingen
21 könnte auch eine einzelne Klinge 21 mit zwei Schneid-
kanten 23 vorgesehen sein, die wie in Figur 2 dargestellt
am Bedienelement 15 und am Hals 17 verankert ist. Die
Verankerung jeder Klinge 21 kann z.B. in bekannter Wei-
se im Spritzgussverfahren durch Anspritzen bzw. teilwei-
ses Umspritzen mit Kunststoff erfolgen. Bei alternativen
Ausführungsformen können Abschnitte jeder Klinge 21
formschlüssig zwischen zwei zusammengefügten Teilen
des Bedienelements 15 mit diesem verbunden werden.
[0023] Jede Schneidkante 23 schliesst mit der Platte
bzw. dem Führungskörper 19 einen Neigungswinkel α
ein, der vorzugsweise in der Grössenordnung von etwa
30° liegt. Die Höhe H1 des freiliegenden Bereichs jeder
Schneidkante 23 beträgt z.B. etwa 5mm. Die Höhe H2
des Führungskörpers 19 bzw. die Dicke der Platte ist
deutlich kleiner und kann z.B. im Bereich von etwa 1.5mm
bis etwa 2.5mm liegen.
[0024] An einem ebenen, näherungsweise rechtecki-
gen Abschnitt der Unterseite des Bedienelements 15 ra-
gen Stützelemente 25 in Gestalt von Rippenabschnitten,
deren Höhe H3 im Bereich von etwa 0.3mm bis etwa
1mm liegen und z.B. etwa 0.5mm betragen kann. Die
Stützelemente 25 haben einen abgerundeten Quer-
schnitt. Das heisst, dass die Oberfläche zumindest einen
konvex gewölbten Abschnitt und keine scharfen Kanten
umfasst. Vorzugsweise haben Querschnitte von Stütze-
lementen 25 zumindest näherungsweise die Form von
Kreissegmenten. Dadurch kann beim Schneiden lokal
eine vergleichsweise hohe Andruckkraft auf ein Flächen-
gebilde 13 ausgeübt werden, ohne das Flächengebilde
13 zu beschädigen.
[0025] Die oberen Endbereiche jeder Schneidkante 23
sind je von drei U-förmig angeordneten Rippenabschnit-
ten umgeben, von denen einer quer zur jeweiligen Ver-
schieberichtung P des Messers 7 angeordnet ist. Die
Längen L1 jedes der daran angrenzenden, parallel zur
Verschieberichtung P des Messers 7 angeordneten Rip-
penabschnitte sind kürzer als die Hälfte der Gesamtlänge
L des Bedienelements 15 und vorzugsweise kürzer als
die Hälfte der Länge der im Wesentlichen rechteckigen
Unterseite des Bedienelements 15. Zwischen diesen
Rippenabschnitten umfasst die Unterseite des Bediene-
lements einen zentralen Bereich ohne hervorragende
Rippen. Dieser zentrale Bereich hat eine Länge L2, die
vorzugsweise grösser ist als die Länge L1 der daran an-
grenzenden Rippenabschnitte. Die Länge L1 kann z.B.
in der Grössenordnung von etwa 4mm bis etwa 8mm
liegen und insbesondere etwa 6mm betragen. Die Länge
L2 ist vorzugsweise 1.5 bis 2.5 Mal so lange wie L1. Dies
ermöglicht eine optimale Konzentration der Andruckkraft
des Bedienelements 15 beim Schneiden des Flächen-
gebildes 13. Vorzugsweise liegen die Gesamtlänge L des
Bedienungselements 15 im Bereich von etwa 35mm bis
etwa 50mm und seine Höhe H im Bereich von etwa 12mm
bis etwa 18mm. Dadurch wird sichergestellt, dass das
Messer 7 einfach verschoben werden kann, dass dabei
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ausreichend Druck im Bereich der Schneidkante 23 auf
das Flächengebilde 13 ausgeübt werden kann, und dass
der Platzbedarf zum Parkieren des Messers 7 in einem
der Endbereiche des Führungsprofils 5 neben dem Flä-
chengebilde 13 vergleichsweise klein ist. Die Länge des
Führungskörpers 19 ist vorzugsweise etwa gleich lang
wie die Unterseite des Bedienelements 15. Dies ent-
spricht der Summe 2 L1 + L2. Soweit nichts anderes
angegeben ist, sind angegebene Werte und Werteberei-
che so zu verstehen, dass auch Werte und Werteberei-
che innerhalb eines Toleranzbereichs von +/- 15% mit
eingeschlossen sind. Figur 4 zeigt einen Ausschnitt der
Schneidvorrichtung 3, wobei der Führungskörper 19 des
Messers 7 in einem Führungskanal 27 des Führungspro-
fils 5 verschiebbar gelagert ist. Figur 4 zeigt einen Quer-
schnitt einer solchen Anordnung, wobei die Schneidvor-
richtung 3 wie in Figur 1 dargestellt an einem Spender-
gehäuse 1 befestigt ist. Für diesen Zweck ist umfasst
das Führungsprofil 5 unterhalb des Führungskanals 27
ein im Querschnitt U-förmiges Klemmprofil 29 das auf
den oberen Rand einer Vorderwand 2 des Spenderge-
häuses 1 aufsteckbar ist. Zumindest einer der Schenkel
des Klemmprofils 29 kann eine nach innen hervorragen-
de Rastrippe 30 oder ein entsprechendes anderes Ras-
telement zum formschlüssigen Befestigen an einem ge-
falzten oder gebördelten Rand der Gehäusewand um-
fassen.
[0026] An sich gegenüberliegenden Wandungsab-
schnitten des Führungskanals 27 ragen innenseitig Rip-
pen 31 hervor, die im unteren Abschnitt des Führungs-
kanals 27 eine Struktur mit C-förmigem Querschnitt zum
Aufnehmen des Führungskörpers 19 definieren. Ober-
halb dieser Rippen 31 sind Abschnitte der Wandung des
Führungskanals 27 so gewölbt oder geneigt, dass sie
am oberen Ende einen Führungsspalt begrenzen, des-
sen Breite näherungsweise der Breite des Halses 17 ent-
spricht, sodass das Messer 7 entlang des Führungspro-
fils 5 mit geringem Spiel quer zur Verschieberichtung P
verschoben werden kann. Angrenzend an die oberen
Wandungsabschnitte umfasst das Führungsprofil 5 seit-
lich nach aussen hervorragende Schultern 33, wobei die
innere Schulter 33 breiter ist und einen nach unten ra-
genden, elastisch verformbaren Endbereich 35 umfasst.
[0027] Das Führungsprofil 5 wird am Spendergehäuse
1 befestigt, indem das Klemmprofil 29 auf die Vorder-
wand 2 aufgesteckt wird. Durch Anlage an der Auflage-
stange 4 wird der Endbereich 35 der inneren Schulter 33
zuerst elastisch verformt und schnappt anschliessend in
eine Endlage, in der er das Führungsprofil 5 an der Auf-
lagestange hält. Das Führungsprofil 5 ist auf der Vorder-
wand 2 und auf der parallel zum oberen Rand der Vor-
derwand 2 angeordneten Auflagestange 4 abgestützt.
[0028] Jede der Schultern 33 umfasst an ihrer Ober-
seite einen Haftstreifen 37, beispielsweise einen Streifen
aus coextrudiertem oder in sonstiger Weise angebrach-
tem Weich-PVC. Die Stützelemente 25 des Bedienele-
ments 15 sind so angeordnet, dass ein auf den Schultern
33 aufliegender Abschnitt des Flächengebildes 13 beim

Schneiden durch den Auflagedruck der Stützelementen
25 gegen die Haftstreifen 37 gepresst wird.
[0029] Zusätzlich kann das Flächengebilde 13 durch
den im Bereich des inneren Haftstreifens 37 auf dem
Flächengebilde 13 aufliegenden Endbereich des Klapp-
deckels 9 fixiert werden. Wenn das Führungsprofil 5 an
am Spendergehäuse 1 befestigt ist, ist dieses Spender-
gehäuse 1 ebenfalls Teil der Schneidvorrichtung 3, da
es mit dem Führungsprofil 5 und dem Messer 7 zusam-
menwirkende Teile umfasst.

Patentansprüche

1. Schneidvorrichtung (3) für Backpapier, umfassend
ein Führungsprofil (5) und ein an diesem Führungs-
profil (5) verschiebbar gelagertes Messer (7), wobei
das Führungsprofil (5) Wandungsabschnitte um-
fasst, die einen Führungskanal (27) begrenzen und
Wandungsabschnitte, die an einen Führungsspalt
des Führungsprofils (5) angrenzende Schultern (33)
definieren, wobei das Messer (7) ein Bedienelement
(15) und einen Führungskörper (19) umfasst, die
durch einen Hals (17) miteinander verbunden sind,
wobei mindestens eine Klinge (21) am Hals (17) und
am Bedienelement (15) verankert ist, und wobei der
Führungskörper (19) im Führungskanal (27) in und
entgegen einer durch das Führungsprofil (5) vorge-
gebenen Verschieberichtung (P) verschiebbar gela-
gert ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Bedie-
nelement (15) mindestens ein an seiner Unterseite
hervorragendes Stützelement (25) umfasst, das auf
mindestens einer der Schultern (33) des Führungs-
profils (5) abgestützt und dazu ausgebildet ist, ein
zu schneidendes Flächengebilde (13) wie Backpa-
pier beim Verschieben des Messers (7) gegen die
mindestens eine Schulter (33) zu pressen und in sei-
ner Lage zu fixieren.

2. Schneidvorrichtung (3) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass jede Klinge (21) mindestens
eine Schneidkante (23) umfasst, die einen freiliegen-
den Bereich mit einer Höhe (H1) von mindestens
3mm aufweist und unter einem Neigungswinkel (α),
der im Bereich von 15° bis 35° liegt, relativ zur Un-
terseite des Bedienelements (15) geneigt ist.

3. Schneidvorrichtung (3) nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet dass das Stüt-
zelement (25) auf beiden Seiten neben der Klinge
(21) je einen parallel zur Verschieberichtung (P) des
Messers 7 angeordneten Rippenabschnitt umfasst,
und dass jeder dieser parallelen Rippenabschnitte
auf je einer der Schultern (33) des Führungsprofils
(5) abgestützt ist.

4. Schneidvorrichtung (3) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Länge (L1) jedes der pa-
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rallelen Rippenabschnitte kleiner ist als die Hälfte
der gesamten Länge der Unterseite des Bedienele-
ments (15) .

5. Schneidvorrichtung (3) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Stüt-
zelement (25) einen quer zur Verschieberichtung (P)
angeordneten Rippenabschnitt umfasst, der auf bei-
den Schultern (33) abgestützt ist.

6. Schneidvorrichtung (3) nach einem der Ansprüche
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Rip-
penabschnitte im Querschnitt eine abgerundete
Form und eine Höhe (H3) im Bereich von 0.3mm bis
1.0mm haben.

7. Schneidvorrichtung (3) nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Bedie-
nelement (15) an seiner Oberseite einen Griff mit
zwei an eine zentrale Kuppe angrenzenden konkav
gewölbten Greifflächen umfasst.

8. Schneidvorrichtung (3) nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Füh-
rungskörper (19) eine Platte ist, deren Höhe (H2)
kleiner oder gleich 2.5mm ist, und dass das Füh-
rungsprofil (5) einen Wandungsabschnitt mit C-för-
migem Querschnitt umfasst, der einen an die Form
des Führungskörpers (19) angepassten Abschnitt
des Führungskanals (27) definiert, in dem der Füh-
rungskörper (19) geführt verschiebbar gelagert ist.

9. Schneidvorrichtung (3) nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Füh-
rungsprofil (5) unterhalb des Führungskanals (27)
ein im Querschnitt U-förmiges Klemmprofil (29) um-
fasst.

10. Schneidvorrichtung (3) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Führungsprofil (5) am
oberen Rand der Vorderwand (2) eines Spenderge-
häuses (1) befestigt ist, dass das Spendergehäuse
(1) einen Klappdeckel (9) umfasst, und dass der
Klappdeckel (9) einen Randabschnitt umfasst, der
in einer Schliessstellung auf der inneren Schulter
(33) des Führungsprofils (5) aufliegt.

11. Schneidvorrichtung (3) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Spendergehäuse (1)
parallel zum oberen Rand der Vorderwand (2) eine
Auflagestange (4) umfasst, und dass die innere
Schulter (33) des Führungsprofils (5) an dieser Auf-
lagestange (4) abgestützt ist.

12. Schneidvorrichtung (3) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die innere Schulter (33) mit
einem nach unten ragenden, elastisch verformbaren
Endbereich (35) auf die Auflagestange (4) aufge-

schnappt ist.
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